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Die beantragte Ermächtigung für ein Genehmigtes Kapital in Höhe von 
€ 3.350.000,00 dient dazu, sich bei Bedarf zügig und flexibel Eigenkapital zu 
günstigen Konditionen zu beschaffen. Die früher bestehende Ermächtigung soll 
daher  erneut erteilt werden. 
 
Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals wird den Aktionären grundsätzlich ein 
Bezugsrecht gewährt. Das Bezugsrecht kann jedoch vom Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats in folgenden Fällen ausgeschlossen werden: 
 

- Zunächst ist im Falle einer Barkapitalerhöhung ein Bezugsrechts-
ausschluss für einen Erhöhungsbetrag von insgesamt 10 % des zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens und der Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals vorhandenen Grundkapitals möglich, um die neuen Aktien zu 
einem Betrag abzugeben, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
Aktien gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Auf diese 10%-
Grenze werden die Aktien angerechnet, die aufgrund einer Ermächtigung 
gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 
entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert wurden, es sei denn, 
die Ermächtigung gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Absatz 3 Satz 4 
AktG zum Ausschluss des Bezugsrechts wurde bis zum Zeitpunkt der 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals erneut durch die 
Hauptversammlung erteilt. Durch diese Anrechnung soll vermieden 
werden, dass während der Geltungsdauer einer nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 
i.V.m. § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG erteilten Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts zugleich  sowohl von jener Ermächtigung als auch von 
der hier vorgeschlagenen Ermächtigung zum Ausschluss des 
Bezugsrechts Gebrauch gemacht wird. Die vorstehende Ermächtigung 
erlaubt die rasche Durchführung einer Barkapitalerhöhung zu einem den 
aktuellen Marktbedingungen möglichst nahekommenden Ausgabebetrag. 
Günstige Marktbedingungen können so kurzfristig genutzt werden. Bei der 
Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand den Abschlag auf den 
Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach den im Zeitpunkt der 
Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Durch die 
Ausgabe der Aktien in enger Anlehnung an den Börsenpreis werden auch 
die Belange der Aktionäre gewährt. Denn aufgrund des Umstands, dass 
die Platzierung ohne gesetzliche Bezugsfrist unmittelbar nach Festsetzung 
des Ausgabebetrags erfolgen kann, muss bei der Festsetzung nicht das 
Kursänderungsrisiko für den Zeitraum einer Bezugsfrist berücksichtigt 
werden; auch können durch Vermeidung des sonst erforderlichen 
Bezugsrechtsabschlags die Eigenmittel in einem größeren Maße gestärkt 
werden als bei einer Bezugsrechtsemission. Zudem steht den Aktionären 
grundsätzlich die Möglichkeit offen, durch Nachkauf gegebenenfalls ihre 
bisherige Anteilsquote aufrecht zu erhalten. 

 
- Das Bezugsrecht kann vom Vorstand zum Zwecke des Erwerbs von 

Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder zum Zwecke 
des Erwerbs sonstiger Wirtschaftsgüter ausgeschlossen werden, wenn der 
Erwerb oder die Beteiligung im wohlverstandenen Interesse der 



Gesellschaft liegt und gegen Sacheinlage erfolgen soll. Diese 
Ermächtigung soll den Vorstand in die Lage versetzen, ohne 
Beanspruchung der Börse eigene Aktien der Gesellschaft zur Verfügung 
zu haben, um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen oder 
Unternehmensbeteiligungen oder sonstige Wirtschaftsgüter gegen 
Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. Zugleich 
erlaubt der Erwerb eines Unternehmens oder einer 
Unternehmensbeteiligung oder sonstiger Wirtschaftsgüter gegen 
Überlassung von Aktien eine liquiditätsschonende Vornahme der 
jeweiligen Akquisition bzw. des jeweiligen Erwerbs, da die Gesellschaft 
insoweit keine bare Kaufpreiszahlung leisten muss. Insbesondere der 
Erwerb eines Unternehmens oder einer Unternehmensbeteiligung 
erfordern in der Regel eine rasche Entscheidung. Durch die vorgesehene 
Ermächtigung wird dem Vorstand die Möglichkeit gegeben, bei 
entsprechend sich bietenden Gelegenheiten zur Akquisition rasch und 
flexibel auf vorteilhafte Angebote reagieren zu können. 
 

- Außer in den genannten Fällen kann das Bezugsrecht für Spitzenbeträge 
ausgeschlossen werden, die nicht gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt 
werden können. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des 
Spitzenbetrags würde insbesondere bei der Kapitalerhöhung um runde 
Beträge die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die 
Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden 
entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise 
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der Vorstand wird jedoch 
versuchen, die Entstehung von Spitzenbeträgen bei den Bezugsrechten zu 
vermeiden. 

 
 
Köln, im Juni 2009 

 

OnVista AG 
Der Vorstand 
 
 

 
 
 

 


